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Das Garten-Center Meier
will seinen Betrieb auf
Frühling 2010 von Tann ins
Lättenmoos verlegen. Das
Baugesuch liegt ab heute
öffentlich auf. Baustart
könnte schon im August sein.

Stefan Bachofen

Das Garten-Center Meier, grösster
Arbeitgeber in der Gemeinde Dürnten,
platzt an seinem heutigen Standort in
Tann aus allen Nähten. Auch ist die An-
lieferung von Grosspflanzen, Erde, Dün-
ger und Gartenzubehör mit den Lastwa-
gen aus verkehrstechnischen Gründen
kaum mehr gewährleistet.

Mit der Zustimmung zur Revision
der Bau- und Zonenordnung vor bald
zwei Jahren stellte die Gemeindever-
sammlung die Weichen für die Verle-
gung des Garten-Centers. Im Lätten-
moos erwarb die Unternehmensleitung
38000 Quadratmeter Land. Hierhin will
das Garten-Center auf Frühling 2010
sein Domizil verlegen.

Dürnten Garten-Center Meier will 2010 ins Lättenmoos umziehen – Baugesuch ist eingereicht

Baustart bereits im Spätsommer?

Dass das Garten-Center künftig viel
mehr Verkaufsfläche haben wird als
heute in Tann, freut Juniorchef Erwin
Meier-Honegger auch aus einem ande-
ren Grund: Das Garten-Center Dehner
mit Hauptsitz im deutschen Rain kün-
digte unlängst Expansionspläne in die
Schweiz an. Die erste Filiale auf Schwei-
zer Boden soll in Pratteln entstehen.
«Dehner ist für uns eine ähnlich grosse
Konkurrenz, wie dies Aldi und Lidl für
Migros oder Coop sind», so Meier.
«Würde Dehner beispielsweise in Dü-
bendorf eine Filiale eröffnen, wären
wir früher oder später in Tann auf verlo-
renem Posten.»

Umweltverträglichkeitsprüfung
Meier hat das Baugesuch für das

neue Garten-Center im Lättenmoos
kürzlich eingereicht, ebenso den Bericht
über die Umweltverträglichkeit. «Das
Bauvorhaben unterliegt der Umweltver-
träglichkeitsprüfung, weil die über-
dachte Verkaufsfläche über 5000 Qua-
dratmeter gross ist und das Projekt
mehr als 300 Parkplätze beinhaltet»,
sagt der Dürntner Bausekretär Daniel
Pfiffner auf Anfrage des ZO/AvU.

Konkret steht der Kundschaft am
neuen Standort laut den Projektunter-

lagen eine gedeckte Verkaufsfläche von
7800 Quadratmetern zur Verfügung,
wobei die Gewächshäuser 4500 Qua-
dratmeter beanspruchen, präzisiert
Erwin Meier. Hinzu kommt ausserhalb
des Gebäudes eine Verkaufsfläche von
7000 Quadratmetern. Die Lagerräume
nehmen weitere 1000 Quadratmeter ein.
7200 Quadratmeter sind als Grünfläche
sowie für den Schaugarten ausgeschie-
den. Der Rest des Grundstücks wird für
Parkplätze und als Fläche für die Zulie-
ferung, etwa von Grosspflanzen oder
Gartenzubehör, genutzt.

366 Parkplätze
Auch dem Ansturm der Kunden wird

das Garten-Center im Lättenmoos we-
sentlich besser standhalten als heute in
Tann. 366 Parkplätze sollen gebaut wer-
den. Davon befinden sich 81 in einer
Tiefgarage, 285 sind Aussenparkplätze.
Ursprünglich waren sogar gegen 500
Parkplätze geplant. «Nach Rücksprache
mit den zuständigen kantonalen Äm-
tern, insbesondere dem Awel, haben
wir unsere Pläne etwas redimensio-
niert», sagt Meier. Das kantonale Amt
für Abfall, Wasser, Energie und Luft
stand der Bauherrschaft bei der Projek-
tierung beratend zur Seite. Das Awel ist

es auch, das, nebst dem Gemeinderat,
das Baugesuch ebenfalls bewilligen
muss. Das Awel prüft etwa, ob das Pro-
jekt die Lärm- und Luftschadstoffimmis-
sions-Vorschriften einhält.

Baupläne liegen 20 Tage auf
Die Baupläne liegen ab heute wäh-

rend 20 Tagen auf dem Bausekretariat in
Dürnten auf. In dieser Frist können
Interessierte den Baurechtsentscheid
anfordern. Das eigentliche Baubewilli-
gungsverfahren dauert laut Bausekretär
Daniel Pfiffner drei bis vier Monate.
Erwin Meiers Ziel, nach den Sommer-
ferien mit dem Bau zu beginnen, erach-
tet Pfiffner als realistisch.

Erschliessung mit einem Kreisel
Um das «Grüne Paradies» im Lätten-

moos zu erschliessen, baut das Garten-
Center an der Südumfahrung bei der
Westrampe vor dem Anschluss an die
Oberlandautobahn einen Kreisel. Auf
eigene Kosten. Gegen das 400000 Fran-
ken teure Projekt seien in der 30-tägigen
Auflagefrist bei der Gemeinde keine Ein-
sprachen eingegangen, sagt Daniel Pfiff-
ner. «Jetzt muss zuerst die kantonale
Volkswirtschaftsdirektion und dann die
Gemeinde das Projekt bewilligen.»

Das Baugespann ist seit kurzem ausgesteckt: Auf diesem Areal im Lättenmoos schlägt das Garten-Center Meier voraussichtlich im Frühling 2010 seine Zelte auf. (hul)

Hinwil

SVP stimmt allen
Geschäften zu

Kürzlich fand die Parteiversamm-
lung der SVP Hinwil zu den Traktanden
der Gemeindeversammlung vom 17.
März statt. Die Teilnehmer, darunter
zahlreiche Neumitglieder, wurden von
Fritz Meier aus erster Hand über den
privaten Gestaltungsplan der Gewächs-
hauskulturen im Tafelried informiert.
Zudem orientierte Meier auch über das
geplante Projekt und gewährte Einsicht
in die Unternehmensphilosophie und
die künftige Betriebsführung. Mit
Freude nahm die SVP zur Kenntnis, dass
das benötigte Personal in Hinwil und
Umgebung rekrutiert wird und dass die
Bereitschaft besteht, Fürsorgebezüger
zu beschäftigen. Mit seiner sympathi-
schen Art vermochte Fritz Meier die Ver-
sammlung für sich zu gewinnen, so
dass diese den privaten Gestaltungsplan
ohne Gegenstimme genehmigte. Den
Geschäften der Schulgemeinden sowie
dem Rad- und Gehweg an der Erlosen-
strasse stimmte die Versammlung mit
Enthaltungen und Gegenstimmen zu.
Gegen die Einbürgerungen wurden
keine Einwendungen erhoben. An-
schliessend an die Geschäfte der Ge-
meindeversammlung gab der Entwurf
der Gemeindeverordnung (Einheitsge-
meinde) rege zu diskutieren. (mitg/zo)

Wald

Traditioneller
Jodlerabend

Morgen Samstag wird im Schwert-
saal in Wald ab 20 Uhr bodenständige
«Jodlerchoscht» geboten. Der Jodelclub
Scheidegg Wald und Gäste bieten ein
abwechslungsreiches Unterhaltungspro-
gramm. Abgerundet wird der traditio-
nelle Jodlerabend mit dem Lustspiel in
einem Akt «No einisch Glück gha!» von
Fritz Klein mit der hauseigenen Theater-
gruppe. Zum Tanz spielt das Ländler-
quartett Tanzboden auf. Türöffnung um
18 Uhr, Platzreservation und Auskunft
(heute von 18 bis 20 Uhr) unter Telefon
0552461032. Das Programm wird am
Sonntag, 13.30 Uhr wiederholt. (eing)

In Kürze

Palmsonntagsgottesdienst
Hinwil. Die Katholische Pfarrei Hinwil
wird heuer vier Familiengottesdienste
durchführen. Den Auftakt macht der
Palmsonntagsgottesdienst am 16. März
um 10 Uhr. Heute Nachmittag ab 15.30
Uhr können Kinder bei der Kirche Pal-
menzweige binden. Die «Blumen-
frauen» stellen das Material zur Verfü-
gung und helfen beim Binden. Am
Sonntag treffen sich die Kirchgänger
zwischen Kirche und Pfarrhaus. Der
Gottesdienst beginnt im Freien. (eing)
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AMTLICHE PUBLIKATIONEN
BEZIRK HINWIL

AMTLICHE PUBLIKATIONEN
BEZIRK PFÄFFIKON

Konkurspublikation/
Schuldenruf
1. Schuldner: Hagetra AG, Sennweid-

strasse 1B, 8608 Bubikon. 326456

2. Datum der Konkurseröffnung:
26. Februar 2008.

3. Konkursverfahren: summarisch.
4. Eingabefrist: 14. April 2008.

Konkursamt Grüningen
8627 Grüningen

Gemeinde Gossau
Wahlanordnung

Ersatzwahl des/der Präsiden-
ten/-in und eines Mitgliedes
der Primarschulpflege Gossau
für die Amtsdauer 2006–2010

Der Bezirksrat hat Marcel Lenggenha-
ger – seinem Gesuch entsprechend – per
30. April 2008 als Präsident und Mit-
glied der Primarschulpflege Gossau ent-
lassen.
Infolge dieses Rücktritts muss für den
Rest der Amtsdauer 2006–2010 eine
entsprechende Ersatzwahl vorgenom-
men werden. In Anwendung von Arti-
kel 7 der Gemeindeordnung sowie des
Gesetzes über die Wahlen und Abstim-
mungen sind bis 25. April 2008 Wahl-
vorschläge beim Gemeinderat Gossau,
8625 Gossau, einzureichen. Jeder Vor-
schlag muss von mindestens 15 Stimm-
berechtigten der Gemeinde mit Ge-
burtsjahr und genauer Adresse eigen-
händig unterzeichnet sein. Diese
Stimmberechtigten können ihre Unter-
schrift nicht zurückziehen. 326460

Die Wahlvorschläge werden nach Ab-
lauf der Frist veröffentlicht. Innert einer
weiteren Frist von 7 Tagen, von der
Publikation an gerechnet, können die
Vorschläge zurückgezogen werden,
aber auch neue eingereicht werden.
Geht für das Präsidium und die Mit-
gliedschaft nur je ein Wahlvorschlag
ein, wird der/die Vorgeschlagene bzw.
werden der/die Vorgeschlagene(n) vom
Gemeinderat als gewählt erklärt. Gehen
mehrere Vorschläge ein, wird eine Ur-
nenwahl im ordentlichen Verfahren am
28. September 2008 durchgeführt.

8625 Gossau, 14. März 2008
Gemeinderat Gossau

Katholische Kirchgemeinde
Hombrechtikon

Publikation des definitiven Wahlvorschlags
Ersatzwahl eines Mitglieds in die Synode der römisch-katholischen
Körperschaft für den Rest der Amtsdauer 2007 bis 2011
Auf die Wahlausschreibung vom 3. März 2008 sind innert Frist keine neuen Wahlvor-
schläge eingereicht worden. Der vorgeschlagene

– Reto Odermatt, geb. 1961, Geschäftsführer,
wohnhaft Grossacherstrasse 38, Hombrechtikon

wird gemäss §54 des Gesetzes über die politischen Rechte in Stiller Wahl als gewählt
erklärt.

Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen
Rechte und ihre Ausübung innert fünf Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet,
schriftlich Stimmrechtsrekurs beim Bezirksrat Meilen, Dorfstrasse 28, 8706 Meilen,
erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung ent-
halten. 326519

Hombrechtikon, 14. März 2008 Wahlvorsteherschaft Hombrechtikon

Gemeinde Weisslingen
Ersatzwahl eines Mitglieds
der Schulpflege
für den Rest der Amtsdauer
2006 bis 2010

Für das zurücktretende Schulpflegemit-
glied Gerd Aufdenblatten ist eine Nach-
folgerin bzw. ein Nachfolger für den Rest
der laufenden Amtsdauer 2006–2010 zu
wählen. In Anwendung von § 48 ff des
Gesetzes über die politischen Rechte
(GPR) sind bis spätestens 25. April 2008
Wahlvorschläge beim Gemeinderat,
Dorfstrasse 40, 8484 Weisslingen, einzu-
reichen. Formulare für die Wahlvor-
schläge sind bei der Gemeindeverwal-
tung Weisslingen erhältlich.
Wählbar ist jede stimmberechtigte Per-
son, die ihren politischen Wohnsitz in
der Gemeinde Weisslingen hat. Die
Kandidatin oder der Kandidat muss mit
Namen und Vornamen, Geschlecht,
Geburtsdatum, Beruf, Adresse und
Heimatort auf dem Wahlvorschlag be-
zeichnet werden. Zusätzlich können
der Rufname und die Zugehörigkeit zu
einer politischen Partei angegeben wer-
den.
Jeder Vorschlag muss von mindestens
15 Stimmberechtigten der Gemeinde
Weisslingen unter Angabe von Namen,
Vornamen, Geburtsdatum und Adresse
eigenhändig unterzeichnet sein. Diese
können ihre Unterschrift nicht zurück-
ziehen. Jede Person kann nur einen
Wahlvorschlag unterzeichnen. Der Wahl-
vorschlag kann mit einer Kurzbezeich-
nung versehen werden.
Die provisorischen Wahlvorschläge
werden nach Ablauf der ersten Frist ver-
öffentlicht. Innert einer zweiten Frist
von 7 Tagen, von der Publikation an ge-
rechnet, können die Vorschläge geän-
dert oder zurückgezogen werden, oder
es können auch neue Wahlvorschläge
eingereicht werden.
Der Gemeinderat erklärt die/den Vor-
geschlagene/n als gewählt, wenn die
Voraussetzungen für eine stille Wahl ge-
mäss § 54 GPR erfüllt sind. Sind die
Voraussetzungen für eine stille Wahl
nicht erfüllt, wird am 28. September
2008 eine Urnenwahl durchgeführt.
Gegen diese Anordnung kann wegen
Verletzung von Vorschriften des Geset-
zes über die politischen Rechte und ihre
Ausübung innert 5 Tagen, von der Ver-
öffentlichung an gerechnet, schriftlich
Stimmrechtsrekurs beim Bezirksrat
Pfäffikon, Hörnlistrasse 71, 8330 Pfäffi-
kon, erhoben werden. Die Rekurs-
schrift muss einen Antrag und dessen
Begründung enthalten. 326543

Weisslingen, 14. März 2008
Gemeinderat Weisslingen

Ausschreibung
von Bauprojekten
(§ 314 des Planungs- und Baugesetzes)
Freitag, 14. März 2008
Planauflage: Die Pläne liegen, wenn
nichts anderes angegeben ist, auf den
betreffenden Gemeinderatskanzleien
zur Einsichtnahme auf.
Dauer der Planauflage: 20 Tage vom
Datum der Ausschreibung an.
Interessenwahrung: Begehren um die
Zustellung von baurechtlichen Ent-
scheiden müssen innert 20 Tagen nach
der Ausschreibung schriftlich bei der
Baubehörde gestellt werden (§ 315 des
Planungs- und Baugesetzes, PBG). Wer
das Begehren nicht innert dieser Frist
stellt, hat das Rekursrecht verwirkt. Die
Rekursfrist läuft ab Zustellung des Ent-
scheides (§§ 314–316 PBG). 313187

Gemeinde Wald Gemeindeversammlung

Wir laden die Stimmberechtigten zur Gemeindeversammlung ein auf

Donnerstag, 27. März 2008, 20.00 Uhr in die reformierte Kirche Wald

zur Behandlung der folgenden Geschäfte:

Politische Gemeinde
1. Kreditbewilligung von Fr. 325000.– für die Saalrenovation im Gasthaus Schwert

2. Einbürgerungsgesuch von Fiedler Elisabeth, geb. 1961, deutsche Staatsangehö-
rige, wohnhaft Goldingerstrasse 20, 8637 Laupen

3. Einbürgerungsgesuch von Gashi Milaim, geb. 1971, seiner Ehefrau Melihat, geb.
1971, und ihrer Kinder Valdrin, geb. 1994, Benita, geb. 1998, und Blerim, geb.
2002, Staatsangehörige von Serbien-Montenegro, wohnhaft Speerstrasse 10,
8637 Laupen

4. Einbürgerungsgesuch von Kryeziu-Rexhaj Betim, geb. 1976, seiner Ehefrau Ljum-
nije, geb. 1976, und ihrer Kinder Edmond, geb. 1998, und Etrit, geb. 2000, Staats-
angehörige von Serbien-Montenegro, wohnhaft Speerstrasse 3, 8637 Laupen

5. Einbürgerungsgesuch von Megliola-Casarella Antonio, geb. 1947, und seiner Ehe-
frau Carmela, geb. 1957, italienische Staatsangehörige, wohnhaft Chefistrasse 16,
8636 Wald

Die Anträge der Behörden liegen in der Gemeinderatskanzlei ab Mittwoch, 12. März
2008, während der Büroöffnungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung zur Ein-
sichtnahme auf. 325218

8636 Wald, 26. Februar 2008 Der Gemeinderat Wald

Friedhof Bubikon
Gräberräumung

Gemäss § 39 der kantonalen Verord-
nung über die Bestattungen ist die ge-
setzliche Ruhefrist für die nachstehen-
den Gräber abgelaufen:
Urnengräber Nrn. 225–286(1982–1986)
Erdgräber Nrn. 654–674(1984–1986)

Die Gräber werden abgeräumt. Die
Angehörigen der dort bestatteten Ver-
storbenen werden gebeten, bis späte-
stens Freitag, 25. April 2008, allenfalls
nach Absprache mit Friedhofgärtner
Felix Schoch, Dürnten (Telefon 055
240 18 15) vorhandene Grabdenkmäler
und private Pflanzen zu entfernen.
Nach diesem Zeitpunkt wird über nicht
abgeholte Grabdenkmäler und Pflan-
zen ohne weitere Mitteilung der Fried-
hofverwaltung verfügt. Für verspätet
gemeldete Ansprüche wird jede Verant-
wortung abgelehnt.
Aschenurnen werden – sofern möglich –
den Angehörigen auf speziellen Wunsch
ausgehändigt (§ 40 Abs. 2 kant. Bestat-
tungsverordnung).
Für allfällige Urnen, die auf Wunsch der
Angehörigen zusätzlich in einem beste-
henden Grab beigesetzt worden sind,
werden gemäss § 39 der kantonalen Be-
stattungsverordnung keine neuen Grab-
plätze überlassen. 326126

Friedhofverwaltung Bubikon

Einstellung
des Konkursverfahrens
1. Schuldner/Schuldnerin: Schnidrig

Ralph Georges, Nachlass, von
Grächen, geb. 2. März 1964, Schul-
strasse 17, 8633 Wolfhausen.

2. Datum der Konkurseröffnung:
15. Januar 2008.

3. Datum der Einstellung:
5. März 2008. 326249

4. Frist für Kostenvorschuss:
25. März 2008.

5. Kostenvorschuss: Fr. 4000.–.

Hinweis: Das Konkursverfahren wird
als geschlossen erklärt, falls nicht ein
Gläubiger innert der obengenannten
Frist die Durchführung verlangt und für
die Deckung den erwähnten Vorschuss
leistet. Die Nachforderung weiterer
Kostenvorschüsse bleibt vorbehalten.

Konkursamt Grüningen
8627 Grüningen

Fundbüro Wetzikon
Fundgegenstände, welche vom 1. Ja-
nuar 2007 bis 31. Dezember 2007 bei
uns abgegeben worden sind, wie:
Schlüssel, diverse Uhren, Schmuck,
Brillen, diverse Kleidungsstücke, Porte-
monnaies, Fotokamera, Natel, elektro-
nische Geräte, Sporttaschen usw.,
können vom rechtmässigen Besitzer
gegen Entrichtung des Finderlohnes bis
30. April 2008 beim Fundbüro im Ge-
meindehaus abgeholt werden. Nach
diesem Datum werden die Gegenstände
den Findern ausgehändigt.
Über Fundgegenstände, welche ab
Funddatum bereits 12 Monate bei uns
deponiert sind und weder vom Verlierer
noch vom Finder bis 31. Mai 2008 abge-
holt werden, wird verfügt. 326292

Wetzikon, 14. März 2008
Fundbüro Wetzikon

Konkurspublikation/
Schuldenruf
1. Schuldner: Ausgeschlagener Nach-

lass des am 22. November 2007
verstorbenen Beti Mario, von Pos-
chiavo GR, geboren am 4. November
1962, gestorben am 22. November
2007, wohnhaft gewesen Wändhüs-
len 14, 8608 Bubikon. 326458

2. Datum der Konkurseröffnung:
12. Februar 2008.

3. Konkursverfahren: summarisch.
4. Eingabefrist: 15. April 2008.

Konkursamt Grüningen
8627 Grüningen

8625 Gossau (Planauflage Bauabtei-
lung): Tele 2 Telecommunication Ser-
vices AG, Hardturmstrasse 185, 8005
Zürich: Erstellen einer Mobilfunk-An-
tennenanlage, Gebäude Vers.-Nr. 1816,
Grundstück Kat.-Nr. 4278, Laufen-
bachstrasse 14, 8625 Gossau, Zone
W2.4 II.
– Thomas und Sabine Grolp, Guetshal-
denweg 1, 8624 Grüt: Abbruch best.
Gebäude und Neubau Einfamilienhaus
mit Doppelgarage, (bei) Gebäude Vers.-
Nr. 438, Grundstück Kat.-Nr. 8129,
Guetshaldenweg 1, 8624 Grüt, Zone
W1.7 II.
– Aaron J. Wegmann, Wiesengrund-
strasse 24, 8942 Oberrieden: Ausbau
Terrasse zu Zimmer, Gebäude Vers.-Nr.
750, Grundstück Kat.-Nr. 5530, Berg-
strasse 20, 8625 Gossau, Zone W1.7 II.
– Eugen und Margrit Sprenger, Hinwi-
lerstrasse 205, 8625 Ottikon: Einbau
von Sonnenkollektoren, Gebäude
Vers.-Nr. 46, Grundstück Kat.-Nr. 7769,
Hinwilerstrasse 205, 8626 Ottikon,
Landwirtschaftszone.
– Thomas und Irene Pedrett, Linden-
hofstrasse 10a, 8624 Grüt: Einbau eines
Schwimmbeckens, Gebäude Vers.-Nr.
2601, Grundstück Kat.-Nr. 7066, Lin-
denhofstrasse 10a, 8624 Grüt, Zone
W 1.7 II. 326544

8635 Dürnten: Auflage nach Art. 15
UVPV bzw. § 314 PBG
– BG 43/08: Ernst Meier AG, Flora-
strasse 12, 8632 Tann, c/o Leuthold und
Partner AG, Binzikerstrasse 80, 8627
Grüningen: Neubau Gartencenter mit
UN-Garage für 81 Parkplätze und 285
Aussenparkplätzen, EKZ-Trafostation,
Neubau Werbeturm auf Kat.-Nr. 12921,
Lättenmoos/Kreuzstrasse, 8635 Dürn-
ten (Gewerbezone G 5.0).
Das Bauvorhaben unterliegt der
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP);
öffentliche Auflage

I. Im Sinne von Art. 15 der Verord-
nung über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPV) sowie § 314
Abs. 3 PBG werden vom 14. März
2008 bis 3. April 2008 öffentlich
aufgelegt:
– Baugesuchsunterlagen;
– Bericht über die Umweltverträg-

lichkeit (UVB).
II. Die Auflage findet über die ganze

Frist während der ordentlichen Bü-
rozeiten bei der Gemeindeverwal-
tung, Bauabteilung, Gemeindehaus
I, Sitzungszimmer Nr. 115, 1. Stock,
Rütistrasse 1, 8635 Dürnten, statt.

III. Während der Auflagefrist können
zur Vorlage Einwendungen im
Sinne von Art. 15 UVPV und § 315
PBG erhoben werden. Die Einwen-
dungen haben einen Antrag sowie
dessen Begründung zu enthalten.
Sie sind schriftlich im Doppel bis
zum letzten Tag der Auflagefrist
(Datum des Poststempels) der Bau-
abteilung Gemeinde Dürnten, Rüti-
strasse 1, 8635 Dürnten, einzurei-
chen.

IV. Innert der Auflagefrist kann im
Sinne von § 315 PBG die Zustel-
lung des baurechtlichen Entscheids
verlangt werden. Dieses Begehren
ist schriftlich bis zum letzten Tag
der Auflagefrist (Datum des Post-
stempels) bei der örtlichen Baube-
hörde einzureichen. Wer das Be-
gehren nicht innert dieser Frist
stellt, kann gegen den baurechtli-
chen Entscheid nicht mehr rekur-
rieren (Verwirkung). 326545

8344 Bäretswil: – Hans Hürlimann,
Laubenfelsenstrasse 10, 8344 Bäretswil:
Anbau Remise/Holzlager, Geb. Vers.-
Nr. 502, Kat.-Nr. 7914, Neuthal, 8344
Bäretswil (Landwirtschafszone). 326546

8636 Wald (Planauflage im Gemeinde-
haus Bahnhofstr. 6/2. Stock, Bauamt):
– 2006-095: Arthur und Margaritha
Hiltebrand-Stalder, Bächelsrüti, 8627
Grüningen; Projektverfasser: H. & V.
Baudienstleistungs GmbH, Architektur
& Gebäudemanagement, Wässeri-
strasse 10, 8340 Hinwil: Neubau Wohn-
und Geschäftshaus (Zollhaus), Kat.-
Nrn. 8375, 39, 8376 (teilweise), Bach-
telstrasse 2, 8636 Wald/1. Projektände-
rung; Umnutzung Erdgeschoss/(Kern-
zone I, Ortsbildschutz).
– 2008-029: Christian Oestreicher,
Bachtelstrasse 61, 8636 Wald: Umnut-
zung Estrich zu Wohnen und Einbau
Dachflächenfenster, Vers.-Nr. 1940,
Kat.-Nr. 6747, Bachtelstrasse 61, 8636
Wald (Wohnzone BZ 1.4).
– 2008-030: René Horat, Hueb 3438,
8498 Gibswil-Ried: Einbau von 2 Dach-
flächenfenstern, Vers.-Nr. 3438, Kat.-
Nr. 8481, Hueb, 8498 Gibswil-Ried
(Landwirtschaftszone). 326547

8622 Wetzikon (Planauflage im Bau-
amt, Bahnhofstrasse 167):
– 08/0024: TELE2 Telecommunication
Services AG, Hardturmstrasse 185,
8005 Zürich: Erstellen einer Mobilfunk-
Antennenanlage an der Südostfassade
des Gewerbehauses Vers.-Nr. 1724,
Kat.-Nr. 5657, Motorenstrasse 23
(WG3.3).
– 08/0031: Genossenschaft Alterssied-
lung Wetzikon, Spitalstrasse 30, Post-
fach 434, 8622 Wetzikon; Projektverfas-
ser: Sattler Architekten AG, Bahnhof-
strasse 249, 8623 Wetzikon: Anbau
Velounterstand/Hauswartgebäude an
der Nordwestfassade am Gebäude
Vers.-Nr. 699 der Alterssiedlung, Kat.-
Nr. 5041, Talstrasse 23c (Ö). 326549

8340 Hinwil (Planauflage im Bausekre-
tariat, Gemeindestrasse 2, 1. Stock).
– LIDL Schweiz GmbH, Neckarsulm,
ZN Weinfelden, Dunantstrasse 14, 8570
Weinfelden: Abbruch von Gebäude
Vers.-Nr. 3440 und Neubau Einkaufsla-
den LIDL auf Grundstück Kat.-Nr.
7586, Industriestrasse, Hinwil (Indu-
strie- und Gewerbezone, IG/7-IV).
– Peter und Verena Kölliker, Freecht-
strasse 8, Hinwil; Projektverfasser: Neff
& Partner, Rütistrasse 23, 8608 Bubi-
kon: Einbau einer Wohnung in beste-
hende Scheune und Ausbau Dach-
geschoss im mittleren Hausteil bei
Gebäude Vers.-Nr. 611 auf Grundstück
Kat.-Nr. 5284, Freechtstrasse 8, Ober-
dorf, Hinwil (Landwirtschaftszone,
L-III).
– Stiftung Wehrenbach, Dorfstrasse 15,
8630 Rüti: Neubau von einem Holz-
schopf bei Gebäude Vers.-Nr. 1874 auf
Grundstück Kat.-Nr. 2465, Rebrain-
strasse 11, Erlosen (Landwirtschafts-
zone, L-III).
– Jean-Paul und Kerstin Hartung, Hefe-
rentreppe 5, 8636 Wald: Umbau und
Aufstockung bei Gebäude Vers.-Nr.
1955 auf Grundstück Kat.-Nr. 1740,
Kiesacker 9, Hadlikon (Wohnzone
W(2.0-II). 326551

8608 Bubikon: Silvan und Rebecca
Kuhnen, Landstrasse 1, 8633 Wolfhau-
sen: Neubau Parkplatz und Sicht-
schutzwand bei Reihen-EFH Assek.-Nr.
978, Kat.-Nr. 2560, Blumenbergweg 7,
Wolfhausen (Zone W2). 326552

8607 Seegräben: Politische Gemeinde
Seegräben: Erweiterung des bestehen-
den öffentlichen Parkplatzes, Kat.-Nr.
3858, an der Rutschbergstrasse (Gestal-
tungsplan Linde) sowie Barrierenanlage
mit Kehrplatz vor der Liegenschaft
Jucker Farmart AG, Kat.-Nr. 4098, an
der Dorfstrasse (Kernzone 1). 326553

Primar- und Oberstufenschulpflege Wald
Bekanntmachung gemäss §68a Gemeindegesetz:

Gebührenerhebung für
� das Ausstellen einer Zeugnisabschrift Fr. 100.–
� das Ausstellen einer Schulbestätigung Fr. 40.–

Die Oberstufenschulpflege Wald hat zusätzlich noch folgende Gebührenerhebung be-
schlossen:
� das Ausstellen von Klassenlisten für Klassenzusammenkünfte usw. Fr. 80.–

Auf Antrag der Schulverwaltungen hat die Primar- und Oberstufenschulpflege mit
Beschluss vom 12. Dezember 2007 bzw. 23. Januar 2008 die obenerwähnten Gebüh-
ren erlassen.

Gegen diese beiden Schulpflegebeschlüsse kann innert 30 Tagen, von der Veröffent-
lichung an gerechnet, beim Bezirksrat Hinwil, Untere Bahnhofstrasse 25, 8340 Hinwil,
schriftlich Rekurs erhoben werden. Die im Doppel einzureichende Rekursschrift muss
einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist
beizulegen oder genau zu bezeichnen.

Die Akten liegen während der ordentlichen Rekursfrist bei den beiden Schulverwal-
tungen, Friedau, Rütistrasse 13, zur Einsichtnahme auf. 326570

Wald, 12. März 2008 Primar- und Oberstufenschulpflege Wald

Auch Ihr Inserat erregt

in ZO und AvU AufmerksamkeitInserate bitte schriftlich aufgeben


